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Vorwort 
zur 18. überarbeiteten Auflage 

Nach jahrelangen Beratungen wurden nun das „Gesetz über die 
Berufe in der Krankenpflege" mit der dazugehörigen Ausbildungs-
und PrüfungsVerordnung sowie das neue „Gesetz über den Beruf 
der Hebamme und des Entbindungspflegers" mit der entsprechen-
den Ausbildungs- und Prüfungsordnung erlassen. Das Hebam-
mengesetz wurde jetzt erstmals in dieser Auflage berücksichtigt. 
Beide Gesetze mit ihren Verordnungen wurden wieder in knapper 
und verständlicher Form aufgeführt, um auf diese Weise die wich-
tigsten Bestimmungen herauszustellen. 

In einzelnen Bereichen mußten auf Grund zwischenzeitlich ergan-
gener neuer Bestimmungen Änderungen vorgenommen werden 
u. a. im Gesetz über die Ausübung des Berufs des Masseurs, 
Masseurs und medizinischen Bademeisters und des Krankengym-
nasten, im Bundesausbildungsförderungsgesetz, in der letzten Ver-
ordnung zum Personenstandsgesetz, in der Reichsversicherungs-
ordnung, im Bundes-Seuchengesetz, im Bundessozialhilfegesetz 
sowie zum Arzneimittelrecht und zum Verkehr mit Lebensmitteln. 
In Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungen über das Testa-
ment wurde mit einigen Worten das „Patienten-Testament" 
erwähnt und am Schluß des Bundes-Seuchengesetzes ein kurzer 
Hinweis auf AIDS gegeben. 

Auf den bisher stets mitgeführten Schluß-Abschnitt „Kurzer Uber-
blick über die geschichtliche Entwicklung der Krankenpflege" 
wurde jetzt verzichtet, da das Büchlein sich inzwischen an einen so 
breiten Kreis von Medizinalfachpersonen wendet, daß besondere 
Ausführungen einzig für den Krankenpflegebereich nicht mehr 
gerechtfertigt erscheinen. 

Es wurde mit dieser Auflage erneut der Versuch gemacht, die 
„Kleine Gesetzeskunde" wieder auf den neuesten Stand zu brin-
gen. Ganz gelingen wird das nie, weil die Änderungen von Geset-
zen und Verordnungen sich immer schneller einstellen als die 
Folgen der Auflagen. Dennoch bleibt die Hoffnung, daß das 
Büchlein auch weiterhin den angestrebten Zweck erfüllt, den in 
Ausbildung befindlichen Medizinalfachpersonen als eine kleine 
Hilfe für die abschließende Prüfung dienlich zu sein. 

Berlin, Frühjahr 1986 Otto Helfer 



Vorwort 
zur 15., überarbeiteten Auflage 

Diese Auflage— die 15. im 25. Jahr des erstmaligen Erscheinens der 
„Kleinen Gesetzeskunde für Medizinalhilfspersonen" — wird nun-
mehr mit der neuen Bezeichnung „Kleine Gesetzeskunde für Medi-
zinalfachpersonen" weitergeführt. Dies wird damit begründet, daß 
die Vielzahl der nichtärztlichen Assistenzberufe in den letzten Jahr-
zehnten zu einer weitgehenden Spezialisierung mit zunehmender Ei-
genständigkeit und Verantwortlichkeit geführt hat, so daß der in 
diesem Büchlein angesprochene Personenkreis mit einer Gesamtbe-
rufsbezeichnung „Medizinalfachpersonen" realitätsbezogener ge-
kennzeichnet wird. 

Im Vorwort zur 15. Auflage soll auch eine selbstkritische Betrach-
tung nicht fehlen. Die Mehrzahl der Rezensionen über das Büchlein 
in den vergangenen Jahrzehnten war zustimmend und überaus posi-
tiv, was auch daran zu erkennen war, daß die „Kleine Gesetzeskun-
de" sich immer größerer Beliebtheit erfreute, weil - wie stets bestä-
tigt wurde—sie sich besonders gut für die Ausbildung und Vorberei-
tung zur Prüfung im Fach „Berufskunde, Staatsbürger- und Geset-
zeskunde" eignet. Die oft gelobte knappe und präzise Darstellung 
der wichtigsten Bestimmungen aus diesem Bereich soll auch weiter-
hin beibehalten werden, und zwar möglichst immer auf dem neue-
sten Stand, worauf es dem Verfasser besonders ankommt, der fast 
drei Jahrzehnte als Vorsitzender von Prüfungskommissionen an den 
verschiedensten Ausbildungsstätten staatliche Prüfungen abnahm 
und damit über eine umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet im 
Hinblick auf die zu stellenden Anforderungen verfügt. 

Die gelegentlich gewünschte Ausweitung verschiedener Bereiche 
wie Arbeitsrecht, Staatsbürgerkunde u. a. über das in diesem Büch-
lein hinausgehende Maß wäre natürlich möglich, würde aber andere 
Erweiterungen zur Folge haben und damit den bisherigen bewähr-
ten Rahmen sprengen und die Übersichtlichkeit nicht unerheblich 
einschränken. 

Auf ein Sachregister wird unter Bezugnahme auf die differenzierte 
und ausführliche Inhaltsangabe auch weiterhin verzichtet. 
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Im übrigen mußten in der neuen Auflage zahlreiche Änderungen 
vorgenommen werden, da viele neue gesetzliche Bestimmungen zu 
berücksichtigen waren, wie ζ. B. das neue Gesetz über den Beruf des 
Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten, das Gesetz über die Pok-
kenschutzimpfung, die gesetzliche Neufassung über den Schwan-
gerschaftsabbruch, die Neufassung des Bundessozialhilfegesetzes, 
das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrechts, die neue Strah-
lenschutz-Verordnung und die Neufassung des Jugendarbeits-
schutzgesetzes. 

Darüberhinaus wurden in einzelnen Abschnitten Berichtigungen er-
forderlich, nicht zuletzt infolge der Anpassung von Strafvorschriften 
durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. 3. 1974 
(BGBl. I S. 469), das in den verschiedenen gesetzlichen Einzelvor-
schriften nicht mehr besonders erwähnt wird. 

Möge auch die 15. Auflage der „Kleinen Gesetzeskunde" wieder al-
len in der Ausbildung befindlichen Medizinalfachpersonen eine gute 
Hilfe und auf dem Wege zur staatlichen Prüfung ein treuer Begleiter 
sein, sie möge aber auch den Lehrkräften und allen Interessenten 
weiterhin eine aktuelle Information auf diesem Fachgebiet vermit-
teln. 

Berlin, im Juli 1977 
Otto Helfer 

5 



Abkürzungen 

AnVNG = Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz 
Art. = Artikel 
ArVNG = Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungs-

gesetz 
BAT = Bundes-Angestelltentarifvertrag 
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBl. = Bundesgesetzblatt 
BSHG = Bundessozialhilfegesetz 
DDT = Dichlor-Diphenyl-Trichloraethan 
DVO = Durchführungsverordnung 
EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
GG - Grundgesetz 
GmBl. = Gemeinsames Ministerialblatt 
GVB1. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
JWG = Jugendwohlfahrtsgesetz 
RdErl = Runderlaß 
RGBl. = Reichsgesetzblatt 
RMBliV = Reichsministerialblatt für die innere 

Verwaltung 
RMdl = Reichsminister des Innern 
RVO = Reichsversicherungsordnung 
SGB = Sozialgesetzbuch 
StGB = Strafgesetzbuch 
U W = Unfallverhütungsvorschriften 
VO = Verordnung 
VW = Volkswohlfahrt 
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Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege 
(Krankenpflegegesetz) 

vom 4.6.1985 (BGB1.I S. 893) 

Noch im 19. Jahrhundert wurde die Krankenpflege vorwiegend 
von Angehörigen geistlicher Organisationen, in geringerem 
Umfange auch von weltlichen Genossenschaften ausgeübt. Nach 
dem Erlaß der Gewerbeordnung im Jahre 1869, die eine Berufsfrei-
heit sicherte, befaßten sich auch viele andere Personen mit der 
Ausübung der Krankenpflege, bis zum Anfang dieses Jahrhunderts 
Berufsorganisationen der Krankenschwestern die Einführung 
einer staatlich geregelten Ausbildung forderten. So entstanden 1907 
die „Vorschriften über die staatliche Prüfung von Krankenpfle-
gepersonen", die eine einjährige Ausbildung mit Prüfungsabschluß 
vorsahen. Eine wesentliche Änderung trat jedoch hierdurch nicht 
ein, da der Grundsatz der Berufsfreiheit bestehen blieb. 1938 
wurde dann durch das Gesetz zur Ordnung der Krankenpflege 
die Berufsfreiheit in der Krankenpflege aufgehoben und die berufs-
mäßige Ausübung von der Ablegung der staatlichen Krankenpfle-
geprüfung abhängig gemacht. 

Das 1957 erlassene Gesetz über die Ausübung des Berufs der 
Krankenschwester, des Krankenpflegers und der Kinderkran-
kenschwester (Krankenpflegegesetz) mit späteren Fassungen und 
Bekanntmachungen wurde nunmehr vom Gesetz über die Berufe 
in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz) abgelöst. 

Einer Erlaubnis bedarf, wer eine der Berufsbezeichnungen 
1. „Krankenschwester" oder „Krankenpfleger", 
2. „Kinderkrankenschwester" oder „Kinderkrankenpfleger" oder 
3. „Krankenpflegehelferin" oder „Krankenpflegehelfer" 
führen will (§ 1 Abs. 1). 

Krankenschwestern und Krankenpfleger, die Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) und für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, dürfen 
diese Berufsbezeichnungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ohne Erlaubnis führen, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüber-
gehende Dienstleistung ausüben. Sie unterliegen jedoch der Anzei-
gepflicht (Abs. 2). Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 erhält auf Antrag, 
wer 
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1. die durch dieses Gesetz vorgeschriebene Ausbildungszeit abge-
leistet und die staatliche Prüfung bestanden hat, 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich 
die UnZuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, und 

3. nicht wegen eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche 
seiner geistigen oder körperlichen Kräfte oder wegen einer 
Sucht zur Ausübung des Berufs unfähig oder ungeeignet ist (§ 2 
Abs. 1). 

Eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Krankenpfle-
gehelferin" oder „Krankenpflegehelfer" kann unter den vorge-
nannten Voraussetzungen Nr. 2 und 3 auch dann erteilt werden, 
wenn der Antragsteller eine mindestens dreijährige Dienstzeit im 
Sanitätsdienst der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes oder der 
Polizei eines Landes abgeleistet und 

1. die Sanitätsprüfung und den fachlichen Teil der Unteroffizier-
prüfung für Unteroffiziere im Sanitätsdienst der Bundeswehr, 

2. die Fachprüfung für die Verwendung als Sanitätsbeamter im 
Bundesgrenzschutz oder 

3. eine vergleichbare Fachprüfung für die Verwendung im Sani-
tätsdienst der Polizei eines Landes bestanden hat (Abs. 2). 

Die Voraussetzung des Abs. 1 Nr. 1 gilt auch als erfüllt bei Antrag-
stellern, die als Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EWG in 
einem anderen Mitgliedstaat der EWG eine Ausbildung als Kran-
kenschwester oder Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, abgeschlossen haben und dies durch Vorlage 
eines nach dem 28.6.1979 ausgestellten Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder sonstigen Befähigungsnachweises des betreffenden Mit-
gliedstaates nachweisen (Abs. 3). 

Die Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 ist unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 Nr . 2 und 3 auch Deutschen im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes^ Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates 
der EWG oder heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über 
die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet zu 
erteilen, die außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes eine 
abgeschlossene Ausbildung erworben haben, wenn die Gleichwer-
tigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. Anderen Personen 
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kann die Erlaubnis erteilt werden, wenn diese Voraussetzungen 
vorliegen (Abs. 4). 

Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung die 
staatliche Prüfung nicht bestanden oder die Ausbildung nach §2 
Abs. 3 oder 4 oder die nach § 30 nachzuweisende Ausbildung nicht 
abgeschlossen war (§3 Abs. 1). Die Erlaubnis ist zu widerrufen, 
wenn nachträglich die Voraussetzung nach § 2 Abs. 1 Nr . 2 wegge-
fallen ist (Abs: 2). Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn 
nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 weg-
gefallen ist (Abs. 3). 

In § 4 wird das Ausbildungsziel für Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger, für Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfle-
ger zur verantwortlichen Mitwirkung bei der Verhütung, Erken-
nung und Heilung von Krankheiten dargestellt wie u. a. die sach-
und fachkundige Pflege des Patienten, die Assistenz und Nachbe-
reitung bei Maßnahmen der Diagnostik und Therapie, die Beob-
achtung des körperlichen und seelischen Zustandes des Patienten 
und die Einleitung lebensnotwendiger Sofortmaßnahmen bis zum 
Eintreffen der Ärztin oder des Arztes (Abs. 1). Ferner sind als 
Ausbildungsziel für Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflege-
helfer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Versorgung 
der Kranken sowie die damit verbundenen hauswirtschaftlichen 
und sonstigen Assistenzaufgaben in Stations-, Funktions- und 
sonstigen Bereichen des Gesundheitswesens zu vermitteln (Abs. 2). 

Nach §5 dauert die Ausbildung für Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, für Kinderkrankenschwestern und Kinder-
krankenpfleger 3 Jahre, sie besteht aus einem theoretischen und 
praktischen Unterricht und einer praktischen Ausbildung und 
schließt mit einer staatlichen Prüfung ab. Unterricht und prakti-
sche Ausbildung finden in staatlich anerkannten Krankenpflege-
und Kinderkrankenpflegeschulen an Krankenhäusern statt 
(Abs. 1). 

Die Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung derartiger 
Schulen werden in Abs. 2 aufgeführt. Hierzu gehören die Zusam-
mensetzung der Schulleitung, eine im Verhältnis zur Zahl der 
Ausbildungsplätze ausreichende Zahl von Unterrichtsschwestern 

13 


